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München, 26. August 2009

Bericht über die Startgutschriften in der ZDF-Sendung Frontal2l am 25. August

Sehr geehrte Damen und Herren,

gestern abend hat das ZDF einen Beitrag von etwa 6 Minuten in der Sendung Frontal2l über

die Startgutschriften ausgestrahlt. Die Grundaussage lautete, dass infolge der Systemumstel-

lung die rentenfernen Jahrgänge, und hierbei insbesondere alleinstehende Normalverdiener

mit längeren Versicherungszeiten in der Zusatzversorgung, benachteiligt seien. Auf der ande-

ielr Seite gäbc es aber auch Versicherte, die von der Systemumstcllu;'lg prcfit:eren l', 'ürCen.

Hierbei handele es sich vor allem um Verheiratete. die mehr als 5.000 Euro verdienten.

Im Internet sind unter http:/ / f i 'orrtal2l .zdl-.dc/ZDlrdc/inhalt i  l /0. l  872.1 001 633.00.htrnl?dr-- l_

umfangreiche Unterlagen hierzu verfiigbar. Unter der Rubrik ,, Rückblick: Frontal2l vom

25.08.2009 / Versteckte Rentenkürzung - Betrogen Ltnd enteignet " sind eine Zusammenfas-

sung, das vollständige Manuskript sowie das Video abrufbar. Wie wir den Geschäftsführern

und Direktoren mit GD-Schreiben Nr. 2912009 vom 26. Juni mitgeteilt haben, hatte die Re-

daktion von FrontalZl im Vorfeld dieser Sendung mit der AKA Kontakt aufgenommen und

einen Fragenkatalog zugesandt. Wir haben aber von einer Beantwortung abgesehen und an die

Sozialpartner verwiesen, in deren Zuständigkeit die Regelungen zu den Startgutschriften fal-

len.

In dem Fernsehbeitrag kamen zunächst zwei Versicherte zu Wort, die längere Versicherungs-

zeiten bei der VBL zurückgelegt hatten und infolge der Systemumstellung erhebliche Einbu-

ßen geltend machten. Einer der Versicherten, Herr Dieter Grüner, hat gegen das BGH-Urteil

Verfassungsbeschwerde eingelegt, zu der die AKA neben den Tarifvertragsparteien und der

VBL als sachkundige Dritte vom Bundesverfassungsgericht einbezogen worden ist (siehe

zuletzt Rundschreiben 10312008 - ZVK). In den Beitrae wurden darüber hinaus namentlich



Herr Rechtsanwalt Bernhard Mathies sowie Herr Werner Siepe, der fiir den Vere in zur Siche-
rung der Zusatzversorgungsrente (VSZ) Gutachten über die finan ziellen Auswirkungen der
Startgutschriften für die rentenfernen Jahrgänge erstellt hatte, einbezogen. Von den Tarifver-
tragsparteien dagegen wurden nur auszugsweise schriftl iche Stellungnahmen verlesen.

Da dieser Beitrag insgesamt das System der Zusatzversorgung nicht gerade positiv darstellte,
ist es umso erfreulicher, dass die kommunalen und kirchlichen Zusatzversorgungskassen
(bzw. die AKA) nicht ausdrücklich erwähnt wurden. Lediglich in ihrem Schlusssatz wies die
Moderatorin (unzutreffenderweise) darauf hin, dass die Kirchen aus der fragwürdigen Renten-
reform rechtzeitig ausgestiegen seien, da sie die Ungerechtigkeiten erkannt hätten, die auf die
Versicherten zukommen würden.

Eine Rücksprache vom heutigen Vormittag bei der VBL hat ergeben, dass die Reso nanz auf
diesen Beitrag (bislang noch) gering ist. Da aber nicht auszuschließen ist, dass auch auf die
AKA-Kassen Rückfragen zukommen werden, stellen wir Ihnen in der Anlage zu diesem
Rundschreiben stichwortartig mögliche Gegenargumente auf Aussagen in diesem Beitrag zur
Verfi.igung.

Grüßen

Anlage
Gegenargumente auf Aussagen in dem Bericht von Frontal2lvom 25. August 2009

Mit freundlichen
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Hagen-Hügelschäffer



Anlase zu Rundschreiben Nr. 8l/2009 - ZVK
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Gegenargumente auf Aussagen in dem Bericht von Frontal?l vom 25. August 2009

,,Aushandlung der Reform hinter verschlossenen I An der Reform der Zusatzversorgung waren -
Türen." wie später auch im Beitrag erwähnt - die Ge-

rkschaften beteiliet. ciie die Arbeitnehmerinte- i
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Aussagen in dem Bericht von Frontal2l Mögliche Gegena rgumente

..Verlust von mehr als der Hälfte der Zusatz-
rente" (anschließendes Beispiel: Reduzierung
von 600 Euro auf 180 Euro).
,,Keine Einbußen gegenüber vorher [d.h. wäh-
rend der Beschäftigungszeit] - das war ein-
deutig das gegebene Versprechen."

Die Bezugsgröße ist nicht die Versorgungs-
rente bzw. die qualifizierte Versicherungs-
rente nach $ 35a MS a.F., sondern die einfa-
che Versicherungsrente nach $ 35 MS a.F.
(vgl.  BGH-Urtei l  vom 14.11.2007, Rn. 50
ff.).
Die Systemumstellung einschließlich der
Startgutschriftenregelung ist eine tarifver-
tragliche Grundentscheidung, die ausschließ-
lich von den Sozialpartnern ausgehandelt
wurde.
Der BGH hat die geär.rßerten Bedenken nicht
geteilt und in seinem o.g. Grundsatzurteil
vom 14.11.2007 die Systemumstellung dem
Grunde nach für zulässig erachtet. Die Be-
rechnungsgrundlage des $ 18 Abs. 2
BetrAVG wurde lediglich in einem Punkt fiir
unwirksam erklärt. Die Tarifrertragsparteien
werden diesbezüglich eine Neuregelung tref-
fen.

werKscnafielt Deteil lgt, ole ole ArDerlnenmennle-
ressen vertreten.

,,Außerdem zahlte er fder Versicherte] in eine
zw eite Rentenkasse ein. "

Die Zusatzversorgung des öffentlichen und kirch
lichen Dienstes wird - abgesehen von der Ar
beitnehmereigenbeteil igung - von den Arbeitge
bern finanziert.

.,Die VBL war nur angeblich in finanzielle Nöte
geraten."

Die finanzielle Belastung des Gesamtversor'
gungssystems war zum Zeitpunkt der Umstellung
auf das Punktemodell eine Tatsache, die der
BGH in seinem Urtei l  vom 14.11.2007 unter
Hinweis auf weitere Quellen festgestellt hat.

,,Keine Information durch Gewerkschaften und
Arbeitnehmer."

Mit Blick auf die Informationsweitergabe durch
die Zusatzxersorgungskassen haben diese die
Versicherten über die Systemumstellung mittels
der Startgutschriftenmitteilungen informiert, die
ab dem [Monat I Jahr] versandt wurden. Die Ver-
sicherten hatten darauftrin auch die Möglichkeit,
die Startgutschriftenmitteilung zu beanstanden.
Hiervon haben auch insgesamt (d.h. AKA und
VBL zusammen) fast 450.000 Versicherte Ge-
brauch gemacht (siehe zTR 2004, 5. 232).



[Sofern zutreffend:] Darüber hinaus hat die [Na-
me der Zusatzversorgungskasse] ihre Mitglieder
ab November 2001 über die Systemumstellung
und die absehbaren Folgen informiert.

,,Der Versorgungsanspruch ist eigentumsge-
schützt."

Der BGH hat in seiner Entscheidung vom 14.ll.
2007 ausdrücklich mit umfangreicher Begrün-
dung festgestellt, dass die in der Zusatzversor-
gung erworbenen Rentenansprüche nicht unter
Art. l4 GG fallen (Rn. 40 ff.).

,,Erhebliche Benachteiligung aufgrund der
Stichtagsregelung und der damit unwandelbar
fi xierten Steuerklassenregel ung. "

Der BGH hat sich in seiner Entscheidung vom
14.11. 2007 ebenfalls mit dieser Problematik
auseinandergesetZ und die Stichtagsregelung in
Fortsetzung seiner vorherigen Rechtsprechung
für zulässig erachtet (Rn. 78 ff.).

..Versicherte mit hohen Einkommen sind
Gewinner der Systemumstellung."

.,Die Kirchen sind aus der
stiegen."

Rentenreform ausge-

d ie Diese Aussage ist in der Form nicht nachvoll-
ziehbar. $ 18 BetrAVG, der die Grundlage für die
Berechnung der Startgutschriften fiir die renten-
fernen Jahrgänge war, lässt einen Rückschluss
auf strukturelle Benachteiligungen bestimmter
Beschäftigungsgruppen nicht zu. Vielmehr ist
$ 18 Abs. 2 BetrAVG ein pauschales Verfahren.
das auf sämtliche Versicherlen der rentenfernen
Jahrgänge unterschiedslos Anwendung fand.

D" k '
ebenso wie der tarifgebundene Bereich die Sys-
temumstellung durchgeführt. Sie haben lediglich
in ihren Übergangsregelungen im Gegensatz zum
tarifgebundenen Bereich einen Abgleich mit der
ehemaligen qualifizierten Versicherungsrente
nach $ 35a MS a.F. vorgenommen. Hierbei han-
delte es sich aber um eine Besonderheit im kirch-
lichen Bereich, die auf entsprechenden Beschlüs-
sen der zuständigen Gremien beruhte. Die kirch-
lichen Arbeitgeber sind im Gegensatz zu den
kommunalen Kassen und der VBL nicht dazu
verpflichtet, das Versorgungstarifrecht des öf-
fentlichen Dienstes deckungsgleich umzusetzen.
Sie konnten daher auch abweichende Regelung
treffen, insbesondere dann, wenn es sich um be-
günstigende Regelungen fiir die Versicherten
handelt (siehe zTR2004, S. 285).


